
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2022/12/6 14Os84/22t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.2022

Norm

StGB §144

1. StGB § 144 heute

2. StGB § 144 gültig ab 01.01.1975

Rechtssatz

Der staatliche Strafanspruch und damit eine im Verwaltungsstrafverfahren über den Angeklagten verhängte Geldstrafe

unterliegt nicht dem Vermögensbegri5 des § 144 Abs 1 StGB, weil mit der Einhebung einer Geldstrafe keine

Vermögensinteressen verfolgt, sondern die Wirksamkeit der (hier verwaltungsbehördlichen) Strafverfolgung

sichergestellt wird (idS schon 12 Os 24/08h).
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